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„Mit der Durchführungsverordnung 351/2011 zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr 

von Lebens- und Futtermitteln, deren Ursprung oder Herkunft Japan ist vom 11. April 2011 

wurde nach massivem Protest eine wesentliche Senkung der maximal zulässigen radioaktiven 

Belastung japanischer Lebensmittel, die in die Europäische Union eingeführt werden, 

vorgesehen. Die damit verbundene Angleichung der europäischen an die japanischen 

Grenzwerte trägt dem Vorsorgeprinzip Rechnung und leistet daher einen wichtigen Beitrag zum 

Gesundheitsschutz. 

 

Die genannte Durchführungsverordnung erhält jedoch weiterhin eine Differenzierung zwischen 

den verschiedenen japanischen Präfekturen aufrecht. Diese Differenzierung ist aus 

österreichischer Sicht weiterhin abzulehnen, da sie lediglich zu erhöhtem Verwaltungsaufwand 

führt und die Kontrollen erschwert. Darüber hinaus verkennt eine solche Differenzierung das 

Wesen einer nuklearen Katastrophe, die per se nicht auf eine bestimmte Region beschränkt ist. 
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So ist etwa auf Grund von Verwehungen, der Verstrahlung von Grund- bzw. Meerwasser sowie 

das Eindringen nuklear belasteter Materialien in die Nahrungs- bzw. Produktionskette die Gefahr 

gegeben, dass die derzeit von europäischer Seite vorgeschriebenen Kontrollsystem ohne 

zusätzliche freiwillige Maßnahmen der Mitgliedstaaten (vgl. etwa die in Österreich angeordneten 

vollständigen Kontrollen aller Importe aus Japan, unabhängig von der Herkunftspräfektur) 

Lücken aufweisen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen 

Gesundheitsgefährdung durch solche Lücken gering ist, muss dem Vorsorgeprinzip 

uneingeschränkte Beachtung zukommen. 

 

In diesem Sinne sind bereits bei geringster Wahrscheinlichkeit einer Kontamination mit 

radioaktiven Stoffen Maßnahmen zu treffen, um auszuschließen, dass Menschen mit den 

betroffenen Materialien bzw. Produkten ungeschützt in Berührung kommen. 

 

Die EU-Kommission kam dem Vorsorgeprinzip nunmehr insofern nach, als sie eine Empfehlung 

an die Mitgliedsstaaten richtete, Fische und Fischprodukte, die aus definierten Fanggebieten im 

Pazifik kommen, stichprobenartig zu überprüfen und die Ergebnisse wöchentlich der EK zu 

melden („Monitoring Pazifikfisch“). Diese Empfehlung sollte im Sinne des Vorsorgeprinzips 

verbindlich gemacht werden.  

 

Neben Lebensmitteln können aber auch andere Produkte bzw. Materialen, die in die EU 

importiert werden, eine radioaktive Belastung aufweisen. Auch für diese Fälle hat die 

Europäische Kommission Vorsorge und Entscheidungen zu treffen. 

 

Der Nationalrat fordert daher die Europäische Kommission auf: 

 Vorschläge zu unterbreiten, die die Differenzierung zwischen einzelnen japanischen 

Präfekturen im Bezug auf Importe von Lebens- und Futtermittel aus Japan unverzüglich 

fallen lassen; 

 den Auswirkungen des Eindringens radioaktiver Stoffe in die Nahrungskette erhöhte 

Bedeutung zukommen zu lassen, insbesondere dadurch, dass die Kontrollen von 

pazifischem Fisch verbindlich geregelt werden; 

 sich im Bedarfsfall die Verhängung eines vollständigen Importverbots für japanische 

Lebensmittel bzw.  von Lebensmitteln aus dem pazifischen Raum vorzubehalten; 
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 durch Messungen und Risikobewertungen die Notwendigkeit der Ausweitung aller 

Schutzmaßnahmen auch auf weitere Staaten fortlaufend zu überprüfen und 

gegebenenfalls einzuleiten; 

 Materialien, die möglicherweise direkt radioaktiv kontaminiert sein könnten (Schiffe, 

Schiffscontainer, Flugzeuge, etc.) einer systematischen Kontrolle zu unterziehen; 

 Maßnahmen vorzubereiten, durch die das Eindringen von radioaktiv belastetem Material 

in die Produktionskette bzw. der Import von aus solchen Materialien gefertigten 

Produkten in die Europäische Union verhindert werden kann; 

 die Grenzwerte in den relevanten europäischen Bestimmungen für die radioaktive 

Belastung von Lebens- und Futtermitteln auf Basis bestehender und aktueller 

wissenschaftlicher Erkenntnisse im Sinne des Vorsorgeprinzips zu überprüfen und 

gegebenenfalls abzusenken.“ 
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